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salısmus der Krlös e1iIn SEeiz als
ig nicht, daß 1e Gemeinschaft der Erlö AUus er-

östen Individuen zusammengesetzt IST. un klingt fast
individualistische mittelalterliche Leidensmystik,

1 er den Galatern schreıbt 99 Christus bın ich
gekreuzigt. Ich lebe, doch nıcht mehr als meın Ich, SOIN-

ern Christus leht ıIn MIr. Sofern ich ber och
eische lebe, lebe ich 1m Glauben den Sohn Gottes,

mıch geliebt und sıch iür miıich dahingegeben hat‘
(xal 20

$OZIü Gerechtigkeit iM SINNE NOr ENZYRlikeÜuOaragesimo ONO
Von Dr Jos Grosam.

Abkürzungen soziale Gerechtigkeıit. sozlale Liebe.
Enzyklika. (Qua Enzyklıka Quadragesimo 1Nıno0o Rn

Enzyklika Rerum Nummer. Die Nummern der beıden
Qua un Rn sınd nach der Ausgabe VO  j Gundlach, DIie sozlalen

Rundschreiben Leo H: und Pıus A zıtiert.

„Fine einheıtliche Deutung des Begriffes ist hıs
utfe och nıcht erreicht‘‘, hat Schuster 1n einem Ar-
el der Scholastık, 1936, Seite 239, geschrieben unddürite hıs heute der stand der Frage och derselbe seln.
CIl 1U im iolgenden eINe NECUC, VO  > allen bisher SCHE-enen Erklärungen bedeutend abweichende Auffassun

dargelegt wird, geschieht das nicht leichthin
und willkürlich, sondern ach einem sehr eingehendenStudıum der heiden Rn un Qua un quft Gründe hın,
dıie, 1e der Verfasser dieses Artikels holfft, sıch als stich-

ltig erwelısen düriten.
Es aren Lolgende Erwägungen, die zur Deu-

LUNGg geführt haben
Da 1n der Qua als Reformprogramm der Kıirche

uigestellt wird: „Die Gesellschaft ıIn un
erneuern‘‘, kann das, Was unter verstehen ist,
nıcht etwas Sanz Neues un bisher Sanz Unerhörtes sSeiINn.
Denn die katholische Kirche hat nıcht not, ihre Re-
Iormprogramme ZUE Erneuerung VO  > Gesellschaft und

irtschafit VO heute qauft MOTSEN umzustellen der ach
eın PAaar Jahrzehnten abzuändern. Die Qua Sa 1n

19 ausdrücklich: „Die Heilmittel LUr die immer wech-
elnden Zeıitbedürinisse un den zeiıtgemäßen Ausbau der
Gesellschafts- un Wiırtschaftswissenschaft SInd der ew1g



ts un de
Zu entnehmen. NameODA  Mag also uch der
Neues sSe1N, das, W as damıit bezeichnet WITd, darf N1ıC
bisher unerhörte Lehren und Forderungen enthalten.

Wenn die Qua. die 1n den Vordergru
stellt, daß InNna  m S1e die der NENNEIN annn Ne
Breuning 1ın seinem uch Die sozlale Einz klıka, Seli
247 un 249), annn Mu AaUus dieser Fnzyklıka selbst her
AUS das Wesen dieser Gerechtigkeitsart mıt Sicherheit er-
kennbar Se1IN; un da die Qua ausdrücklich 1n I1 .

tel der Rn.erklärt, daß S1e DUr ein1ıge Auslegungszwel
beselligen und eine Anpassung der Lehre
Leo 1{11 die geänderten Verhältnisse und eine oder
die andere Krgänzung bleten wolle, mussen uch ın
der Rn schon sehr wesentliche Forderungen und Leh

enthalten se1n, die 1n das Gebiet der gehören,
und wird uch die Rn eingehend qauf ihren Gehalt

solchen Wahrheıten durchforscht werden mussen.
Bel SENAUEK Durcharbeıitung der beiden ergaben

sıch zunächst zwel auffallende Tatsachen: Die E Qua.
nennt 1Ur 7Z7wel Arten VoOoNn Gerechtigkeit, die Verkehrs-
gerechtigkeit und die sozlale der Gemeinwohlgerechtig-
keıt un hält diese beiden Arten VO  — Gerechtigkeıiten
schar{f auseinander. Beide Rn und Qua erkenne
nıcht 1Ur den Staat als eine wahre Gesellschait der Ge
melnschait z sondern uch die Familie, die Gemeinde,
Berufsgemeinschait der gesellschaftliche Wiırtschalit, die
Völkergemeinschait, die menschliche Gesellschait, und
schreıiben uch diesen Gemeinschaiten und ihren Glie-
ern SEWISSE Rechte und Pilichten

Die erste atsache, daß 1n der Qua LUr die Ver
kehrsgerechtigkeıit und die genannt werden un
daß die beiden Namen „legale und distributive (rerech-
tigkeit” überhaupt nicht vorkommen, obwohl wıederho
VOoO der staatlıchen Rechtsordnung und Verwaltung die

ın der Zeitschritt fürede ist, haben uch Kleinha
katholische ITheolo 1e, 1934, 11L H. eıte 3L un Schu-
ster 1n der Zeitschrift Scholastıik, 1936, Seite 238, schon
wahrgenommen und auffallend gefunden. Aber noch auf-
fallender ist der Satz 1n I1l 137 der Qua „Einer SEO-
Hen Täuschung erliegen er alle unbesonnenen Retor
INECrT, die eiINZIS bedacht aut die Herstellung der Gerech
tigkeit obendrein TE der Verkehrsgerechtigkeit di
Mitwirkung der Liebe hochmütig ablehnen.“ Das macht
ja den indruck, als oD 1m Sinne der Qua qußer der
1er ausdrücklich genannien Verkehrsgerechtigkeit und
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Grosam, Die Sso Gerech gk nach Quadragesimo anno.
der sonst in der wiederhalt hervorgehobenen
überhaupt andere Arten VO  o Gerechtigkeit Sar nıicht VOTI -
handen wären! Miıt der Herstellung diıeser beıden Arten
VOL Gerechtigkeıit wäre die Gerechtigkeit ImM gesellschaft-
lichen und wirtschaitlichen „eDnen überhaupt hergestellt!
Ja och mehr: In der Divını Redemptoris ber den
Kommunismus, 193/7, Seıte 92, wird im vierten
Teıl, der ber die Heilmiittel handelt, die gegenüber dem
Kommunismus Z Anwendung kommen sollen, den
christlichen Unternehmern mıt wiederholter Berufung
qauf Qua eingeschärtt, daß S1e dıe Liebe nıcht einhal-
ten, WEn sS1e nıcht die Gerechtigkeit gegenüber ihren
Arbeıtern wahren: un werden 19808 die Gerechtigkeits-
pflichten in Pflichten der Verkehrs- un der dozlalgerech-
tigkeıt eingeteilt. „Praeter jJustitiam commutatıyam
vocant, Soclalis et1iam Justitia olenda est  .. (Die i1ta-
henische Übersetzung hat uch die 1im lateinischen ext
nıcht vorhandenen Auifschriften: Dover1 dı iretta SIU-
st1z1a In un 90] un gıustizıa sozlale 1—54]1,
siehe 1937, Seite 126 un 127.) Es scheıint also,
daß die offiziellen Aktenstücke des Apostolıschen
Stuhles diese Fintellung der Gerechtigkeit In kommuta-
tıve un sozlale als Haupteinteilung ansehen.

Dıie 7zıwpellte atsache, die schon In der Rn aufi-
fäilt (wenn S1e auch biısher wen1g beachtet und jeden-
falls nıcht entsprechend ausgewertet wur un: die ja
uch 1n der Qua wiederholt In Krscheinung trıtt, ist
die Die beiden betrachten nıcht 1LUFr den Staat als
eine wahre Gemeinschafit, sondern betonen, daß auch
andere prıvate Gemeinschaiten (ja die VO  - Men-
schen nach Ireiem Beliehen gegründeten Vereinigungen),
wen sS1e auch 1Ur dem prıvaten Nutzen dienen, doch
wahre und eigentliche (1emeıinschaiten SIN  d, un daß die-
SC  — (1emeinschaiten selbst und einzelnen Mıtghedern mıiıt
Rücksicht auf Gemeinschaftszwecke gewIlsse Rechte
stehen, die S1e nıcht VO Staat empfangen haben, Rechte,
die alter un der Natur näher sind, als die der staat-
Lichen Gemeinschait un die daher uch der Staat in Se1-
Ner Gesetzgebung anerkennen muß un nıicht antasten
dar(t, hne sıch das verfehlen, Was uch 7A80 Bil-
dun der Staaten geführt hat Man lese doch einmal aus

Rn Dıs die folgenden Stellen:
„Keın menschliches Gesetz kann dem Menschen das natürliche

und ursprünglıche Recht auf die Ehe nehmen und kein menschliches
Gesetz kann den hauptsächlıchen Inn der Lhe, der VO  — Gottes Autor1-
tät z Beginn des Menschengeschlechtes festgelegt wurde, irgendwie
begrenzen: Wachset un mehret euch.‘“‘



htigz  K  el uadragesimö a!htig  kei  uadragesimö anno  43  Grosam, D1e 0Z. G  A  }  .  -  „Dadurch wi  /rd’ die- Fazmhe ;'odé1"' dié Vhäuis'liche éesell‘schaffl Sle  ist eine wahre, wenn auch noch so kleine Gesellschaft, und zwar als  solche älter als der Staat. Deshalb kommen ihr gewisse ihr eigentüm-  liche Rechte und Pflichten zu, die in keiner Weise vom Staate abhän-  gen:  „Eben wiesen wir schon darauf hin, daß die Familie in glei-  cher Weise wie der Staat eine wahre Gesellschaft ist; deshalb schließt  sie ja auch eine ihr eigene Gewalt der Leitung ein, nämlich die väter-  liche. Im Rahmen ikres unmittelbaren Zwecks hat daher die Familie  wenigstens die gleichen Rechte wie der Staat, im Hinblick auf die Aus-  wahl und Anwendung dessen, was für ihre Unversehrtheit und berech-  Wir sagten, wenigstens die gleichen  tigte Freiheit notwendig ist.  Rechte. Da nämlich der häusliche Verband sowohl begrifflich wie  sachlich früher ist als der Staatsverband, so sind auch die Rechte  des häuslichen Verbandes notwendig früher und den Forderungen der  Natur näher. Wenn also der Bürger und die Familie dadurch, daß site  in die gesellschaftliche und staatliche Gemeinschaft eingehen, statt der  Hilfe Bedrängung, statt der Sicherung Schmälerung ihrer Rechte im  Staate finden würden, dann müßte man das staatliche Zusammenleben  eher verabscheuen, als herbeiwünschen.“  „So weit und nicht wei-  ter können die Träger der Staatsgewalt gehen. Die väterliche Gewalt  {  ist eben so, daß sie weder vernichtet werden, noch in der staatlichen  Gewalt aufgehen kann; denn die väterliche Gewali hat denselben und  gleichen Ursprung wie das Leben der Menschen selbst.‘“ Stellen mit  ;  demselben Gedankeninhalt kehren in der E. Qua. mehrfach, häufig  unter Berufung auf E. Rn. wieder.  Es ist mit dieser Lehre auch nichts Neues gesagt;  denn es ist uraltes Gedankengut der christlichen Sozial-  philosophie, daß es naturrechtliche Bestimmungen gibt,  die als wahre Rechte des Einzelmenschen, der Familie  und anderer Gemeinschaften anerkannt werden müssen.  Ja, auch der Staat hat von Natur aus gewisse Rechte und  Vollmachten, aber auch gewisse Grenzen in seinen Rech-  ten und Vollmachten, die er ohne Verstoß gegen das  Naturrecht . nicht verletzen darf.  Man hat sich über diese Rechte bisher keine beson-  deren Gedanken gemacht und hat sie meist ohne wei-  teres der legalen Gerechtigkeit zugeschrieben, weil ja  auch das positiv staatliche Gesetz sich mit diesen von  der Natur gegebenen Rechten aus Gründen des öffent-  lichen Wohles befassen muß. Dabei ist aber die Frage  niemals bedacht worden: Welcher Art von Gerechtigkeit  hat man diese Rechte und Pflichten zuzuschreiben, bevor  das staatliche Gesetz maßgebend ist, oder wo keine Ge-  setzgebung vorhanden ist? (Auch wo kein staatliches  Recht besteht oder seine Kraft ausübt, besteht die väter-  liche Gewalt zu Recht und hat ihre naturgegebenen Gren-  ZzeN.  Und welcher Art von Gerechtigkeiten sind jene  naturrechtlichen Bestimmungen zuzuteilen, welche eine  Umschreibung und Begrenzung der staatlichen Vollmach-  ten zum Gegenstand haben?Grosam, VDie Ö
„Dadurch W1rd die Familie oder die häusliche Gesellschaft. Sie

ist ıne wahre, wenn auch noch kleine Gesellschaft, und W 9 q{Is
solche er als der Staat, Deshalb kommen inr gewisse ıh eigentüm-
lıche Rechte uUun!: Pflichten ZU, dıe In keiner Weise VO Staate abhän-
gen.“ „LKben wiesen WIT schon darauf hin, daß dıe Kamıhe In gle1-
her Weise WIe der aı eıne wahre Gesellschaft ist; deshalb schlhießt
S1C ja aıich eine ıhr eigene Gewalt der Leitung ein, namlıch cdie vater-
lıche Im Rahmen ıhres unmıttelbaren Zwecks hat er dıie FKFamılhie
weniıgstens dıe gleichen Rechte WIe de aat, 1m Hınblick auf die Aus-
wa und Anwendung dessen, für iıhre Unversehrtheit und berech-

Wır sagten, wenıgstens die gleichenıgte Freiheit notwendig ist
Kechte. Da namlıch der häusliche Verband owohl begrifilich wıe
sachlich ruüher ist als der Staatsverband, sınd qauch che Rechte
de.  5 häuslichen Ve  7  45  bandes notwendig früuher und den orderungen der
Natur naher. Wenn 1so der Burger und dıe Familie dadurch, daß stTe
in die gesellschaftlıche ımd staatlıche Gemeinschaft eingehen, seia der
Hilfe Bedrängung, der Siıcherung Schmälerung ihrer Rechte 1m
Staate iinden wurden, dann mußte 1112  - das staatlıche Zusammenlehben
her verabscheuen, qals herbeiwüunschen.‘‘ „ 50 weıt und nıcht we1l-  S
ter können die Träger der Staatsgewalt en Die vaterliche Gewalt
ist ben S daß s1e weder vernıichtet werden, nach in der staatlıchen
Gewalt aufgehen kann; denn die väterhiiche Gewali hat denselben un
gleichen Ursprung wıe das Leben der Menschen selbst.‘‘ Stellen mıt A
emselben edankeninhalt kehren ın der Qua mehrfach, häufig
unter Berufung uf E Rn wıeder.

Es ist mıit dieser Lehre auch nıchts Neues geSagtl;
denn ist uraltes Gedankengut der christliichen Sozlal-
philosophie, daß naturrechtliche Bestimmungen gibt,
die als wahre Rechte es Kinzelmenschen, der Famihe
un anderer (emeinscnaiten anerkannt werden MUSSeEeN.
Ja, auch der aa hat VOo Natur AUS geEWIl1SSe Hechte und
Vollmachten, her auch gewisse (Gırenzen ın seinen ech-
ten un Vollmachten, die hne Verstoß das
Naturrecht nicht verletzen dartf

Man hat sıch ber diese Rechte bısher keine heson-
deren Gedanken emacht und hat S1e meist hne wel-
teres der egalen Gerechtigkeıit zugeschrıieben, weil jaauch das DOoS1ıt1Vv staatliıche (Gresetz sıch mıiıt diesen Ol
der Natur gegebenen Rechten aus Gründen des öffent-
lichen Wohles befassen ImMUu Dabel ist ber die Fra
n]ıemals bedacht worden: elcher Art VO  - Gerechtigkeıthat INa  } diese Rechte un Pflichten zuzuschreiben, bevor
das staatlıche Gesetz maßgeben ist, der keine Ge-
setzgebung vorhanden ist? (Auch kein staatlıches
KRecht besteht der sSeINE Krait ausübt, besteht die vater-
lıche Gewalt Recht und hat iıhre naturgegebenen Gren-
ZenN. Und welcher Art VOo  — Gerechtigkeiten sind jene
naturrechtlichen Bestimmungen zuzuteilen, welche eine
Umschreibung und Begrenzung der staatlichen Vollmach-
ten ZU Gegenstand aben



INa dem rie Inn der entweder nıtälortbedeutung geradezu 1mM Widerspruch steht da
unter der gemacnten Voraussetzung eın staatlıches

esetz nıicht In Frage kommt), der man müßte dem
taat das Recht zuschreiben, seINe Rechte und Vollmach-

ach Gutdünken des Gesetzgebers umschreiben
der auszudehnen. Ist in diesen KHällen die Zuteilung der

Iiraglıchen Rechte ZUE legalen Gerechtigkeit och irgend-
rechtiertigen? Und wenn nicht, wohin annn damıt?

Wenn NUuU qut einmal die NECUECTEN päpstlichen Akten-
tücke 1Ur mehr Oil ZWel Arten VO Gerechtigkeit reden,

der Verkehrs- un der sozlalen Gerechtigkeit, ıst da
nicht der (‚edanke naheliegend, die päpstlichen Wol-
len die naturgegebenen Rechte der Gemeinschaften un
dıe damıft zusammenhängenden Rechte un Pflichten der
Mitglieder der zuschrei:ben un die übrıgen natur-
gegebenen Rechfe des Menschen der Verkehrsgerech-

gkeıt?
Das ist un allerdings eine QUNZ Füinteilung der

Tugend der Gerechtigkeıit. Wenn man sıch ahber etiwas
besinnt, wird diese Kinteilung, sehr S1€e zuerst über-
rascht; doch nıicht wldersinnig, sondern 1m Gegenteil sehr
sachgemä erscheıinen.

Die katholische Soziallehre hat immer ım Gegensatzur Rechtsphilosophie der Modernen dem Naturrecht
festgehalten. Dieses umiaßt alle jene Vorschriften des

atürlichen Sıttengesetzes, die TUr die Ordnung des
enschlichen Zusammenlehbens notwendig SInd, hne die

SCS nıcht bestehen kann. Die Einhaltung dieser Vor-
rıften ıst daher nıcht bloß sıttlıche Pflicht LÜr den eiIn-

zelnen, sondern stellt auch wirkliches un wahres Recht
dar Die übrıgen Menschen haben nämlich die Befugnis,

1e FKinhaltung dieser Vorschriften als eiwas verlan-
gen, Was ihnen gebührt. Es ist Schöpnferwille, daß die
"orderungen des Naturrechtes eingehalten werden, weıl

sonst eın geordnetes, menschlıiches Zusammenleben nıicht
denkbar ist

A Die Naturrechtsforderungen setzen sich ber aus
zwel rien DO  > Rechten Aus Rechten des
Menschen, Insofern eın Individuum Lst un aJaus ech-
tcn des Menschen, INSOfern notwendig uch der (Ge-
meıinschaft angehört.

Das Indivyviduum ß; da eın eigenes Ziel hat,.zur
Sicherstellung dieses Zieles einen eigenen Rechtsbereich

aben, der ihm vVoNn anderen n1ıC ehindert un gestört
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gerechtigkeit der kommutativen Gerechtigkeit an
ahber der Mensch VO Schöpfer uch als soz1ales Wes
geschaffen worden ist und diıe ıhm zustehenden Vollk:
menheıten DUr In un durch die (G(emeinschait mıt
deren erreichen kann, ıst uch Schöpferwille, da
der KEinzelne sich 1n dıese Ordnung einTügt. Der Finzel
hat gegenüber der Gemeinschafit das Recht, Anteilnah

den ((Gemeinschaitsgütern verlangen und hat seiner
se1ts uch die Pflicht der (Temeinschait gegenüber jene
L.eistungen vollbrıngen, hne die diese nıcht bestehen
ZAHN: Die Gemeinschalft annn Iso diese Leistungen als
das Ihrige, als das ihr zustehende ec ordern. IDiese
Rechte, welche die Beziehung zwischen Indiıyiduum und
( +g meinschait ordnen, entspringen auuLıs der Sozialnatur
des Menschen und dıie Gerechtigkeit, welche diese beider-
seitigen Rechte zusammenfaßt, heißt sehr passend: SO
7z1ale Grerechtigkeıft, uch Gemeinwohlgerechtigkeit,
S1€ das Allgemeinwohl der ZUE Gemeinschaf{it gehörige
sicherstellt.

Die Gemeinschaften, denen der Mensch teils mıt Not-
wendigskeit und VOINl Natur AaUS, teils mıit ireiem Willen
angehört, sınd sehr zahlreiche (Ehe, Familie, Stamm- und
Volksgemeinschaft E W.) und hefindet sich SA (B ULE  darunter
auch eine Gemeinschalit, die für das öffentliche Wohl S

SOTSCNH hat, die staatlıche (1emelınschatit. Was ihr 1n
setzgebung und Verwaltung Vollmachten un Recht
zusteht, hat sS1e qu{i Grund ihres Gemeinschaftszieles, auf
Grund des Naturrechtes, auf Grund der Dıie ega
die distributive, WIE uch die vindıkatıve Gerechtigkeit
sınd ur S pezialfälle der (7., die sSiıch für die staatlıche
G(Gewalt mıt Rücksicht auf die besondere Art ıhres (re
meinschaftszweckes ergeben. Auch das internationale
Kecht das die Beziehungen der Völker zuelinander un
die Ordnung 1ın der menschlichen Gesellschait überhaupt
regelt, erscheıint als Bestandteil der

Damit ist das Wesen der in der Hauptsache
bereits umschrieben und wird sich 1U  b arum handeln
oh diese Auffassung allı allen jenen Stellen sich brauchbar
erweılst, 1n denen die Qua ausdrücklich von der
redet

Es Läßt sich zeigen, daß das zutri{fit, Inan ann noch
mehr Diese un EF diese Auffassung wıiırd dem
Sinne der Qua erecht den verschiedenen Stelle
In denen die ausdrücklich genannt wird.
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Die Stellen der Qua aber, welche qausdrücklich
Von der reden, Sind {olgende: I1,. und IS, {1l, 7
un /4, 1, ÖÖ, 101, 110, 126 EKs sollen DU diese
Stellen der Reihe ach mıt Rücksicht quftf Zusammenhangnd Inhalt untersucht werden.

un
Dem Gedankeninhalt nach gehören {1,. 53 1S 58 ZU-=

Saimmnmen. Kıs handelt sıch die Frage aCn  33 em der
Gerechtigkeit entsprechenden Verhältnis VON Kapital und
Arbeit. DIie belderseitigen Behauptungen stehen einander
schroff gegenüber. Als Leitregel TÜr die gerechte Bemes-
SUNg beiderseıits wırd in I1,. bis angegeben: Nicht
jede (Güter- und Heichtumsverteilung 1äßt den Allgemein-
nutzen (der auch ach Unterstellung der Krdengüter
ter das doNndereigentum gewahrt werden mußf) erreichen.
Ks mMu die mit dem Fortschritt des Gesellschaftsprozes-
SCS der Wairtschaft STEIs wachsende (züterfülle verteilt
werden, daß der VO  — Le0 111 betonte allgemeineNutzen gewahrt bleihbt der mıt anderen Worten, dem
((esamtwohnl der menschlichen Gesellschaft NIC ahe
eireten WIrd. Das ist eine Forderung der Gemeinwohl-
gerechtigkeıit, die nicht eingehalten wird, WEn entweder
das Kapital alles TÜr sıch wegnımmt und den Arbeiter
leer ausgehen 1äßt, der WECNN das in seinem ec VeOeL-
ietzte Proletarıiat erklärt: Jedes NIC erarbeiıtete Ver-
möÖögen ist als solches unterschiedslos hne Rücksicht qau{i
seine Bedeutung im Gesellschaftsganzen bekämpfenund beseitigen. H 98 erklärt daher Jedem der beiıden
Teile mMu Se1IN Antei! zukommen, mıt dem rgebnis, daß
die heute schwersten gestörte Güterverteilung wleder
mıt den Forderungen des Gemeinwohls, eZW. der Ge-
meiınwohlgerechtigkeit
Wer

ın Übereinstimmung gebrae
Wenn VOINM Gemeinwohl die ede ist, muß sich

um ein Gesellschaftsganzes andeln, dessen Wohl der
allgemeiner Nutzen gewahrt werden muß Weiche Ge-
meılınschaft 1er gemeınt ist, wird iın I, 57 angegeben,

VO  a dem Gesellschaftsprozeß der Wirtschaft die
Rede ist aß die Wirtschaft als eın gesellschaftlicherProzeß zutassen ıst, wırd 1ler un ıIn 69, und

mehreren anderen Stellen der Qua ausdrücklich
gesagt.) DIie Anteile der dieser Gesellschaft beteiligtenMenschen der Klassen muß bemessen werden, daß
eine richtige Güterverteilung herauskommt, zunächst ın
der Wirtschaftsgeselischaft selbst un weıterhin ann



Grosam, Dı uadGerechtigkeitüberhaupt in der menschlichen (resellschaft. Das würde
nıcht der qll se1IN, WEeNnnNn Kapıital der Arbeiter bel Auf-
teilung des Wirtschaftserträgnisses leer ausgingen. Eine
Klasse darf daher der anderen nıcht jeden Anteil abspre-chen, sondern jeder el mu seinen Anteil Dbekommen.
Nur kann das Gemeinwohl, das eine rıchtige (‚üter-
vertellung fordert, sgewahrt werden.

Gegenstand der Gemeinwohlgerechtigkeit ıst Iso
7er Gerechter Anteil Wırtschaftserträgnis; Rechts-
subjekte sıind ler sowohl! die Kapitalsbesitzer W1e die
Arbeiter:; termınus Juris ist die Wirtschaftsgesellschaft,1er vertreten durch die Unternehmer, be]l denen das C
samte Wirtschaftserträgnis eingeht und die die Pilicht
gerechter Verteilung haben: Rechtstitel ist das (15me1in-
wohl der In der Wirtschaftsgemeinschaft vergesellscha{f-
eien Menschen und weıterhin die rıchtige ütervertei-
lung und dadurch die Wahrung des Allgemeinnutzens des
Sondereigentums.

Es ist ausgeschlossen, ıer anıs staatlıche (zesetz der
eın Eingreifen des Staates denken Kıs wird nıchts

davon erwähnt. uch ware eiNn Staat, der tıef 1Ns Wirt-
schaftsleben eingreifen wollte, eın totaler Staat, dem
sicher die Qua nıcht das or redet Es handelt sich

eine naturrechtliche Forderung, weıl posıtıves ec
nicht ın Frage kommen kann; eıne wahre Gerechtig-keitsforderung, ennn ıst wlıederholt VO wıderrecht-
lichen Ansprüchen die ede und heißt Jedem muß
also seın Anteil zukommen, eine Forderung, die AaUus
sozlalen Gründen, AaUS Gründen des (1emeinwohles SE-stellit un aqusdrücklich als Forderung der hezeıich-
net wird. Wenn S1e nıcht eın ehalten wird, wiıird ZW AAar die
Gerechtigkeit verletzt und (1gmeinwohl eschädigt,
cs erwächst ber keine Restitutionspflicht weıl ıne
solche nırgends erwähnt wird; kein Morahst hat s1ıe bis-
her unter den vorliegenden edingungen behauptet und
die Sondereigentumsordnung gerıete ın Gefahr, WEeNN sS1e
ANSCNOMM würde).

Die Forderungen der sınd Iso naturrechtliche
Forderungen, die AULLS Gründen des (Gemeimmnwohles gestel:werden un die rechte OÖrdnung zwıschen emeıinschaftUund Gemeinschaftsgliedern herstellen, ber sıch MCRestitutionspflicht ach sıch ziehen.

Das zweıte wıird die 1im Zusammenhang mıt
der Lohngerechtigkeit genannt ın



und 7
Derm Inhalt nach sehören IL, bis 75 zusammen.egenstand, der behandelt wird, ist das justum salarıum,

dıe Lohngerechtigkeit. uch VOo  b dieser „Schwerwlegen-
den Frage‘ Bn 34) wIırd gesagt, daß S1e untier Berück-
sichtigung der lösen ist

Die Hauptgedanken sind folgende (n un 65)
Das Lohnverhältnis ist nıcht ungerecht un nıcht durch
Gesellschaftsvertrag erseizen. Es annn sıch ber 11r
den heutigen Stand der Wairtschafit eine SEWISSE Annähe-
TUung das (Gesellschaftsverhältnis empfehlen. (n 66)Die gerechte Bemessung des Lohnes zann 1Ur ach meh-
reren Gesichtspunkten erfolgen, W1e€e schon 1ın Rn
gelehrt wurde. Il 68) Es ist Sanz verfehlt (nach T D9,

CZW. 57 steht das mıt der 1Im Widerspruch), den
Wert der Arbeıitsleistung dem Gesamtertrag gleichzuset-zen. (n Besonders die in den Dienst eines anderen
gestellte Arbeit weıst einen Doppelcharakter, elıne indi-
viduelle un sozlale Seite quf Außerachtlassung der Dop-
pelnatur (nach dem Zusammenhang insbesondere der
ozialen Seite) macht eine gerechte eine dem Natur-

recht entsprechende) Wertung der Arbeit unmöglıch (nec
Juste qestimarı ad aequalıitatem rependi poterit).

Eei Beachtung des Doppelcharakters der Arbeiıt können
Tel Gesichtspunkte LÜr die gerechte Bestimmung der

ohnANnohNe gefunden werden:
71 Der Lohn muß hinreichen TUr den Lebens-

unterhalt des Arbeiters und selner Hamilıe. Wenn uch
diese ıIn vielen Fällen etwas Zu Lebensunterhalt Del-
ra dürfen doch Frau un Kınder nıemals ber das

| Maß ıhres Alters un ihre Kräfite hınaus belastet werden.
Daß Hausirauen un Mütter Z Schaden ihres aus-

C lichen Pflichtenkreises un besonders der Kindererzle-
ung außerhäuslicher Krwerbsarbeit nachzugehen geNÖ-
tıgt sind, ist ein schändlicher Mißbrauch. Der Arbeitsver-
dienst der Familienväter muß ZUT ANgEMESSCNECN Bestrei-
iun des gemeinsamen häuslichen Aufwandes ausreichen.
Fal 1€eSs unter den gegenwärtigen Verhältnissen nıcht
1n allen Fällen mO8} ist, annn ıst eın (,2bot der (1e-CI“  ılmeinwohlgerechtı eit (postulat Justitia SOoC1alis), bald
als möglıch eine solche \nderung 1n den Verhältnissen
eintreten A lassen, daß dem erwachsenen Arbeiter der

ZUuUr Erhaltung der Familie nötige Lohn sichergestellt
wird; ja darauf ist hinzuarbeiten, den Arbeitsver-
dienst durch geeignete Mittel mıt den Familienlasten stel-
gen lassen.



die La 1LE L1116  b cks
die Zden. Die Forderung übertEr Pa 1  rieh ener Löhne,

sammenbruch des Unternehmens viele schlimm
Folgen TÜr die Belegschaft tühren müßte, muß vermled
werden. FKalls Lässigkeıit des Unternehmers, Mangel
Inıtiatıve, selhstverschuldete technische .oder wirtschaft
liche Rückständigkeit, Iso Schuld des Unternehmers dıie
Rentabilität und eine gerechte Lohnzahlung verhindert

dari der Unternehmer den ohn nıcht drücken. Wen
andere Ursachen, ungerechte Vorbelastungen der Zwang,
die Erzeugnisse unter Preıis verkau{fen, die Schädigung
herbeilühren, annn SIN  d himmelschreiender Sünde die
schuldig, die HEG diesen Druck der Zwang au{i da
Unternehmen gerechte Entlohnung unmöglıch machen.
In innerer Verbundenheıit und christliıcher Solidarıtät sol-
len Werkleitungen und Belegschaiten zusammenarbeiten

der Schwierigkeiten und Hindernisse Meıister WEeLr
den un besonders Stillegungen vermeıden, eventuel
ist anderweıltiıg ür die Belegschait Vorsorge treffen
LEine kluge staatlıche Wirtschaftspolitik sollte ihnen die
Sache erleichtern

IL, mu die Lohnbemessung ın mehrfacher Hin- A  on
sıcht uf die allgemeine Wohlfahrt Rücksicht nehmen.
Im Lateinischen heißt ec5S5: Den1ique publıco ONO 0O0e6CO-
NOm1CO mercedis magnitudo attemperanda est. Es geht
also nıcht unmittelbar das Allgemeinwohl ıIn der
staatlıchen Gemeinschait, sondern das Allgemeinwohl
des wirtschaftlichen Organısmus, der VOTaus ın
drücklich genannt wIrd. Es soll len Arbeıitern und An
gestellten die Möglichkeit geboten werden, einen ohn-
der (Gehaltsanteıl zurückzulegen und allmählich fı be-
scheidenem Wohlstand zOommen. EKs soll die Gefahr
der Arbeitslosigkeit vermileden werden, da diese, beson-
ers 1n der KForm der Massenarbeitslosigkeıit nıcht 1Ur
bittere Not und schwere sittliche (Jefahr tür den Arbeıter,
sondern auch Vernichtung des Wohistandes SaNzZeEL JLän-
der und (zefahren T1r die öffentliche Ördnung, uhe
Frieden der gesamiten Welt mıiıt sıch bringt. Und heiß

verbietet daheann: Die Gemeinwohlgerechtigkeıit
(alienum est ig1ltur justitila soclali), den ohn ohne  DKücksicht aqau{f das Gememwohl, 1LUFr dem eigenen Vorte
gemä über den zulässıgen Spielraum hinabzudrücken
der hinaufzutreiben. S1e gebietet mıt vereinten Kräften
des Geistes und es guten Wiıllens ach MÖ lichkeit eine
solche egelung der Löhne herbeiızuführen, el der mÖg-
..Theol.-prakt._ Quartalscl_xrift." 1938



TOS H, SOZ. Gerechtigkeit NaCc Quadragesimo anno
lichst viele eine Arbeitsgelegenheit finden und von i-hrer
Arbeit INn Ehren leben xzönnen (n 75 führt och andere
Kücksichten . die be]l der Lohnbestimmung beach-
ten sınd).

Dreimal kommt ler die Justitla soc1lalıs 1n HFra ©
zweımal wırd sS1e ausdrücklich genannt (n 71 un /4);
65 ist ber dem Zusammenhang ach uch In M, davon
dıe ede S1E ZU erstenma[l ausdrücklich SE-annt wird, wird gesagl: S1e gebletet, dem Arbeiter
einen LÜr die FErhaltung der Famlilie ausreichenden
ohn zukommen lassen un WenNnn das in INan-
chen Fällen nıcht möglıch ist, ehestens eine solche
AÄnderung ıIn den Verhältnissen eintreten lassen, daß
s möglich wIird. Das zweite Mal S1e verbiletet die Lohn-
höhe ber den zulässigen Spielraum hinaus hinabzudrük-
ken der hinaufzutreiben: S1e gebletet, mıiıt vereinten räf-
ten des (Geistes un des ıllens elne solche Regelung der
Löhne herbeizuführen, be1 der möglichst viele eine Ar-
heitsgelegenheit iinden un VO  e ihrer Arbeit in Ehren
leben können.

Die Forderung der Gemeinwohlgerechtigkeit ıst eine
Wahre Gerechtigkeitsforderung: Das ergıbt sich aus den
wiederholten Ausdrücken: Justum salarıum, salarıatus
NO V1 S11  Q in]ustus, mercedis Justa portio jJusteqestimarı ad aequalıtatem rependi potest, in]usteenım inmodica salarıa exquirerentur S,

Es ist I1uUC die ede VOoN der staatlichen (rewalt,
welche diesem Gebote, eZW. Verbote Geltung verschafi-
ien soll, sondern dieses ebot, ECZW Verbot wird hın-

estellt als eine Anforderun die V1 Suag, als Vernunft-f rderung ausSs ((ründen des Lgemeinwohles erhoben WEeTr-
den muß, mıt Rücksicht auf das gesellschaftliche Leben
ıIn der Famuilte, auf das bonum publicum 0OecCoNOMICUM,
EZW. einer Gruppe 1n der Wirtschaftsgesellschaft, der
Arbeiter un ın weıterer Auswirkung der Qanzen mensch-
lıchen Gesellschaft. KEs wırd die staatliıche (rewalt 1Ur
einmal Sahz nebenbhei erwähnt Eine kluge Wirt-
schaftspolitik sollte ihnen die Sache erleichtern.

Träger des Rechtes, ezw der Verpflichtung werden
nıcht ausdrücklich genannt, Siınd ber ach dem Zusam-
menhang 1n Punkt die Arbeiter, die ihre sozlalen Pflich-
ten In ihrer Famıilie nıcht eriüllen können, WeNnN nıicht
die richtige Lohnhöhe Jestgesetzt ist; 1n Punkt zunächst
die Arbeitgeber, denen verboten wiırd, die Lohnhöhe ber
den zulässiıgen Spielraum hinaus hinabzudrücken:; wWwel-
terhin dıe Arbeıter, denen verboten wird, den ohn über-
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51Grosgm‚ Die soz. Gerechtigkeit nach Quadragesimo anno.
bmäßig hinaufzutreiben: ferner beide Teile‚ indem ihnen

geboten wird, miıt vereinten Kräften des Geılistes un des
ulen Willens eine solche egelung herbeizuführen, daß
möglichst viele Arbeitsgelegenheıt finden un VOo  — ihrer
Arbeıt 1n Ten en können; 1n Punkt wleder die
Arbeiterschaft, dıe einen ohn erhalten muß, der iıhnen
Rücklagen gestattet und die 1LUFr VOo  w der Arbeıts-
Josigkeıt bewahrt werden können; 1m weiıteren dıeA A A E C A L Menschheıiıt überhaupt, die UTr VO  => den üblen Folgen
der Massenarbeitslosigkeit iIreı bleibt. Termmimus JUrIS,
die die Rechtsforderung richten ist, die Wirtschafts-
gemeinschaft, konkreter ohl die Berufsstände, die tür
gerechte Löhne sıch einzusetzen haben

Als entfernter Rechtstite wird genannt der Doppel-
charakter der Arbeıit, ihre Individual- un Sozlalnatur,
die unbedingt beachtet werden mussen, . wenn eın gerech-
tes KEntgelt Tr dıie Arbeıt estiimm werden soll Als
nahere Rechtstitel das Allgemeinwohl der Famule, das
den Famıilienlohn fordert;: das Freıisein der Hausfirauen
und ütter ZULXF Erfüllung ihrer häuslichen Pflichten, die
schweren Schäden, dıie sıch für die Arbeıiterschaft und
das öffentliche Wohl aAuUsSs der Stillegung größerer nier-
nehmen ergeben; das Allgemeinwohl der Wirtschafts-
gemeinschaft, die besten be1 richtiger Lohnhöhe C-

deiht; der Vorteıl, der sıch ergıbt, W die Möglichkeıit
Ür viele geboten wird, AaUuSs der Proletarıtät herauszukom-E N D l a CN INneNn dıe schweren Schäden des öffentlichen Wohles, die
Urc Arbeitslosigkeıt, besonders Massenarbeitslosigkeit
herbeigeführt werden.

Es ist ausgeschlossen, dıe Justitia socıalıs ıer als
identisch mıt der egalen der distributiven hinzustellen,
enn wird angegeben, wWwer qau{f Verhütun der auige-
zählten bel hinarbeıten soll, die Waiırtsc aftsgeme1n-
schaft, Arbeitgeber un Arbeıter 1ın gemeinsamer ber-
legung; annn auch weder durch die staatliche Gesetz-
gebung och durch die Verwaltungstätigkeit die öhe
aller Arbeitslöhne (und das richtige Verhältnis zwıischen
den Preisen der verschiedenen Wirtschaftszweige) test-
gesetzt werden, wWeNnNn WIT nıcht einen bolschewistischen
Staat annehmen wollen, der sicher nıiıcht 1m Sınne derQua 1eg

Man vielmehr das Wesen der bestim-
INnNneN?! Sie umtaßt Rechte und Verpflichtun € die sich
AUS sozialen Rücksichten 1ın verschiedenen emeinschaf-
ten dadurch ergeben, daß das Allgemeinwohl ıIn diesen
Gemeinschaften nıcht gefährdet werden darf Alle diese



en sich dem S di
nd ET  stellenE a R  mem.schaften als AL  UL  VernunftfUCIIE DUALLÜ  orderungener  en sich  C  dem S  e  di  T  nd Stellen  meinschaften  als  ‘ Vefnurifif  Örderungen v  echte und Pflichten dar, die nicht durch irgend welche  taatliche Gesetze als solche aufgestellt worden sind oder  aufgestellt werden müssen, sondern unabhängig davon  und vor allem staatlichen Recht Rechtskraft besitzen,   naturrechtliche Forderungen also, die aus der sozialen  Natur des Menschen und der in Frage kommenden Ge-  meinschaften entstehen, Forderungen, die allerdings  auch der Staat in seiner Gesetzgebung und Verwaltun  -  A  -  ©  _ tätigkeit zu beachten und nach  Möglichkeit durc  zusetzen hat.  n. 88.  Diese Stelle in der E. Qua., die nächste, die die S. G.  _ ausdrücklich nennt, ist eine Hauptstelle, aus der sich  sehr viel für das Wesen der S. G. im Sinne dieser E. ent-  nehmen läßt.  Gedanklich gehören zusammen n. 88 bis 90. Die  Hauptgedanken sind: Man kann nicht, wie es die indivi-  dualistische Wirtschaftswissenschaft in Verkennung der  _ gesellschaftlichen und sittlichen Natur der Wirtschaft  lehrte, die Wirtschaft einfach dem ifireien Wettbewerb  überlassen. Die Wettbewerbsfreiheit ist zwar innerhalb  der gehörigen Grenzen berechtigt und von zweifellosem  Nutzen, aber sie kann ebensowenig wie die in Änderung  der Verhältnisse ein  e  tretene Vermachtung der Wirt-  P  schaft das regulative  rinzip der Wirtschaft sein. Diese  braucht aber notwendig ein solches. Die höheren und  edleren Kräfte, die das besorgen müssen, sind S. G.  und Sı L:  (n. 88.) „Darum müssen die staatlichen und gesellschaftlichen Ein-  richtungen ganz und gar von dieser Gerechtigkeit durchwaltet sein, vor  allem aber tut es not, daß sie zur gesellschaftspolitischen Auswirkung  kommt, d. h.: eine Rechts- und Gesellschaftsordnung herbeiführt, die  ‚ der Wirtschaft ganz und gar.das Gepräge gibt. Seele dieser Ordnung  muß die S. L. sein; die öffentliche Gewalt aber hat sie kraftvoll zu  Schützen und durchzusetzen, was sie um 5so leichter vermag, wenn  sie sich der wesensfremden Belastungen im Sinne von n. 78 entledigt.  (n. 89.) Mehr noch: Die verschiedenen Völker sollten angesichts  ihrer starken gegenseitigen wirtschaftlichen Abhängigkeit und Ergän-  zungsbedürftigkeit durch gemeinsames Raten und Taten zwischenstaat-  liche Vereinbarungen und Einrichtungen schaffen zur Förderung einer  wahrhaft gedeihlichen wirtschaftlichen Zusammenarbeit untereinander.  (n. 90.) Werden so die Glieder des Sozialorganismus hergestellt  ‚und erhält die Volkswirtschaft wieder ihr regulatives Prinzip, dann  wird, was der Apostel vom geheimnisvollen Leibe Christi sagt, auch auf  ‚diesen Organismus einigermaßen anwendbar sein: „Der ganze Leib,  ‘z'u{r Einheit gefügt durch die Verbundenheit der Dienstleistungen allerechte und Pflichten dar, die nicht durch ırgend welche

taatlıche Gesetze als solche auigestellt worden sınd der
au{fgestellt werden mUssen, sondern unabhängıg davon
und DOT allem Staatllıchen Recht Rechtskraft besitzen,

naturrechtliche Forderungen also, die aus der sozıalen
Natur des Menschen und der In rage kommenden (Gje-
meinschaften entstehen, Forderungen, die allerdingsuch der Staat in seiner Gesetzgebung und Verwaltun

e tätigkeit beachten und ach Möglıichkeit Urc
zusetizen hat

Diese Stelle 1in der Qua.; die nächste, die die
ausdrücklich nenntT, ist eine Hauptstelle, AaUus der sıch
sehr 1e] Tür das W esen der 1im Sinne dieser ent-
nehmen LäDt

Gedanklich gehören hıs Die
Hauptgedanken SIind: Man kann nıcht, WI1e die Indiv1-
dualistische Wirtschaftswissenschaft ın Verkennung der
gesellschaftlichen un sıttlıchen Natur der Wairtschaft
lehrte, die Wairtschaft einfach dem Ireıen Wettbewerb
überlassen. Die Wettbewerbsfreiheit ist ZWaLr innerhal
der gehörigen (Gırenzen berechtigt un VO  — zweılellosem
Nutzen, ahber s1e annn ebensowenig wI1e die in AÄAnderungder Verhältnisse eın retitene Vermachtung der Wırt-SCschait das regulative TINZ1Ip der Wairtschaft se1n. Diese
braucht ber notwendig eın solches. Die höheren und
edleren Kräfte, die das besorgen mussen, sıind
und

(n 88.) ‚„„‚Darum mussen die staatlıchen un gesellschaftlichen Eın-
rıchtungen ganz un Sar von dieser Gerechtigkeit durchwaltet W“  se1in, VOT
a  em ber tiut not, daß S1e z  k gesellschaftspolitischen Auswirkungommt, eine Rechts- un: Gesellschaftsordnung herbeıführt, die
der Wiırtschaft Sanz und Sar das Gepräge gıibt. Seele dieser OÖrdnungmuß die se1IN; die öffentliche Gewalt ber hat S1e kraftvoll
schutzen un durchzusetzen, WwWas sıe leichter verma$, wenn
sıe sıch der wesensiremden Belastungen 1 Sınne Von N. entledigt.

(n 89.) Mehr noch: Die verschıedenen VOölker sollten angesichtsihrer tarken gegenseiltigen wirtschaftlichen Abhängigkeit un: Ergän-zungsbedürftigkeit UrCc. gemeinsames Raten un Taten zwıschenstaat-
lıche Vereinharungen und Einrichtungen chaffen ZUTr Förderung einer
wahrhaft gedeihlichen wirtschaftlichen Zusammenarbeit untereinander.

n 90.) Werden die Glieder des Sozialorganismus hergestelltund erhält die Volkswirtschaft wıeder ihr regulatıves Prinzip, dann
wird, W as der Apostel vom geheimni1svollen Leibe Christi sagt, uch auft
diesen Organısmus einigermaßen anwendbar sein: „Der an Leib,
Zur Einheit gefügt durch die Verbundenheit der Dienstleistungen er



ıhlied
tet, E  entfa tet eb cb ist phDieDaraus rgibt sich ur das 'esen der
hat alle staatlıchen un!' gesellschaftlichen Einrichtun
ZU durchwalten. S1e muß, WCeLNnNn s]1e wirksam wird, eine
Rechts- und Gesellschaftsordnung herbeiführen, dıe di
Voraussetzung ist Lür die rechte Ordnung uch auf wirt-
schaftlichem Gebiet. S1e mu ber das staatlıche Leb
hinausgreıten und die Völker zwischenstaatlichen Ver
einbarungen und FKinrichtungen veranlassen, die eın ge
deihliches wıirtschaftliches Zusammenarbeıiten ermög
lichen. Der Zustand, der qut diese Weise herbeigeführt
WIrd, ist der Es werden dıe Völker Ghedern eines
Sozlalorganismus zusammengeschlossen, indem uch die
Wirtschaft wieder geordnet wird, weiıl S1e wıieder ihr
richtiges, regulatıves Prinzip: und erhält. Man
wırd annn uch VO  zn diesem Sozlalorganısmus ın Wahr-
heıt können, W as der heılıge Paulus im Kph 4, 1
VO der Kirche Sa

Die hat ISO {un mıiıt der Rechtsordnu
Im aa Aber nicht S daß sS1e erst durch die staatliche
Hechtsordnung herbeigeführt WIrd, sondern ekenhrt;
sSIeE hat die rechte Ordnung ım Staate scha C die
staatlıchen Kinrichtungen gestalten. Es handelt I6

dıalso eine Gerechtigkeilt, Rechte und Pflichten,
VOTLT ihrer Fiıxierung durch die staatlıche Rechtsordnung
bereits Recht SIN  d Der Staat ist mıt seiner Gesetzgebung

diese Forderungen der gebunden; handelt sich
91SO offenbar Ln naturrechtliche Forderungen, dıe für
den Staat In seiıner QgANZzZeEIN Betätigung maßgebend sein
muUussen. (wie ]a schon VOTaUsSs iın den 1: bıs AauS-
geführt wurde Die umtaßt Iso uch naturrecht
liche Bestimmungen hinsıchtlich der Au/f
ien und Rechte der staatlıchen Gewalt

qgaben, Vollmach:
l
\

Die hat weıter die gesellschaftliche Ordnung
und alle gesellschaftlichen Einrichtungen durchwalten
und gestaiten. S1e umtaßt also uch die naturrecht-
lichen Bestimmungen hinsichtlich des SaNzcCh mensch-
lıchen G(resellschaftslehbens (180rdnet müssen Iso werden
dÄLE gesellschaftlichen Verhältnisse ın allen innerstaat
lichen Gemeinschaften, DVON denen ın LO A8L die ede
WAar, un In dem dort angegebenen Inn Das Ge-
sellschaftsleben, das iın Auswirkung des individualisti-
schen (zeistes tast Sanz rtötet wurde., mMmMU.: wieder: auf-
serıichtet, der Staat muß VO allen Obliegenheiten und

rchY érpflichtungen entlastet werden, die eigentlich du
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Sn   BS  n  54  _ Grosam, Die soz, Oaa _1iac'ht Quadragesimo anno. -  d_ie Qersbhiederien Vergemeinschaftungen hätfen Vbresorgt /  werden sollen. Das Prinzip der Subsidiarität muß wieder  das ganze Gesellschaftsleben durchwalten; der Gegensatz  zwischen den beiden Klassen im Wirtschaftsleben ist  durch die berufsständische Ordnung auszuräumen; die  volle Koalitionsfreiheit ist wieder herzustellen.  Die S. G. muß aber auch über das staatliche Leben  hinausgreifen. Die Völker sollen durch geeignete Verein-  barungen und Einrichtungen zu einem Sozialorganismus  zusammengeschlossen werden, in dem jeder Teil die ihm  angemessene Tätigkeit verrichtet und soll so zu einer or-  ganischen Einheit zusammenwachsen,  die besonders  durch die Liebe gefördert werden soll.  Die Auswirkung einer solchen Herstellung der rich-  tigen Rechts- und Gesellschaftsordnung, die alle in der  Wirtschaft, im Staate und darüber hinaus Tätigen zu den  Gliedern eines großen Sozialorganismus macht, wird dann  sein: Auch die Volkswirtschaft selbst, für die ja die herr-  schenden rechtlichen und gesellschaftlichen Zustände von  ausschlaggebender Bedeutung sind, wird wieder einem  regulativen Prinzip der S. G. und L. unterstellt sein. Es  wird eben dann die jetzt herrschende schrankenlose  Wettbewerbsfreiheit (durch die Berufsstände) entspre-  chend eingeschränkt und die Vermachtung der Wirtschaft  beseitigt sein, es wird die wirtschaftliche Macht in allem,  was Sache der öffentlichen Gewalt ist, dieser unterstellt  werden (wie n. 110 noch einmal zusammenfassend aus-  Sozialorganismus zusammen, in dem die einzelnen Teile  führt). Die ganze Wirtschaft wächst zu einem großen  die ihnen zustehenden Aufgaben erfüllen und das Ge-  meinwohl aller in ihr Vergesellschafteten nach Möglich-  keit sichergestellt ist. Wenn das die Aufgaben und Aus-  wirkungen der S. G. sind, dann ist ihr Wesen weithin  sichergestellt: Sie umfaßt alle naturrechtlichen Forderun-  gen, die sich auf das menschliche Gemeinschaftsleben be-  ziehen, sowohl für die innerstaatlichen Gemeinschaften,  wie für den Staat selbst, wie für die Völkergemeinschaft  meinschaftsziele der von der menschlichen Natur selbst  und die menschliche Gesellschaft überhaupt, legt die Ge-  geforderten menschlichen Gemeinschaften fest, bestimmt  für diese wie für das menschliche Gemeinschaftsleben  überhaupt die natürlichen Rechte und Pflichten, sowohl  die der Gemeinschaft gegenüber ihren Gliedern, wie der  Glieder gegenüber den Gemeinschaften. Sie umfaßt alle  naturrechtlichen Forderungen, die sich aus der Sozial-  nalur der Men;chen ergeben, wie die Verkehrsgerechtfg-Grosam, 1€e SOZ, Gerechtigkeit Inach Quadragesimo anno.Sn   BS  n  54  _ Grosam, Die soz, Oaa _1iac'ht Quadragesimo anno. -  d_ie Qersbhiederien Vergemeinschaftungen hätfen Vbresorgt /  werden sollen. Das Prinzip der Subsidiarität muß wieder  das ganze Gesellschaftsleben durchwalten; der Gegensatz  zwischen den beiden Klassen im Wirtschaftsleben ist  durch die berufsständische Ordnung auszuräumen; die  volle Koalitionsfreiheit ist wieder herzustellen.  Die S. G. muß aber auch über das staatliche Leben  hinausgreifen. Die Völker sollen durch geeignete Verein-  barungen und Einrichtungen zu einem Sozialorganismus  zusammengeschlossen werden, in dem jeder Teil die ihm  angemessene Tätigkeit verrichtet und soll so zu einer or-  ganischen Einheit zusammenwachsen,  die besonders  durch die Liebe gefördert werden soll.  Die Auswirkung einer solchen Herstellung der rich-  tigen Rechts- und Gesellschaftsordnung, die alle in der  Wirtschaft, im Staate und darüber hinaus Tätigen zu den  Gliedern eines großen Sozialorganismus macht, wird dann  sein: Auch die Volkswirtschaft selbst, für die ja die herr-  schenden rechtlichen und gesellschaftlichen Zustände von  ausschlaggebender Bedeutung sind, wird wieder einem  regulativen Prinzip der S. G. und L. unterstellt sein. Es  wird eben dann die jetzt herrschende schrankenlose  Wettbewerbsfreiheit (durch die Berufsstände) entspre-  chend eingeschränkt und die Vermachtung der Wirtschaft  beseitigt sein, es wird die wirtschaftliche Macht in allem,  was Sache der öffentlichen Gewalt ist, dieser unterstellt  werden (wie n. 110 noch einmal zusammenfassend aus-  Sozialorganismus zusammen, in dem die einzelnen Teile  führt). Die ganze Wirtschaft wächst zu einem großen  die ihnen zustehenden Aufgaben erfüllen und das Ge-  meinwohl aller in ihr Vergesellschafteten nach Möglich-  keit sichergestellt ist. Wenn das die Aufgaben und Aus-  wirkungen der S. G. sind, dann ist ihr Wesen weithin  sichergestellt: Sie umfaßt alle naturrechtlichen Forderun-  gen, die sich auf das menschliche Gemeinschaftsleben be-  ziehen, sowohl für die innerstaatlichen Gemeinschaften,  wie für den Staat selbst, wie für die Völkergemeinschaft  meinschaftsziele der von der menschlichen Natur selbst  und die menschliche Gesellschaft überhaupt, legt die Ge-  geforderten menschlichen Gemeinschaften fest, bestimmt  für diese wie für das menschliche Gemeinschaftsleben  überhaupt die natürlichen Rechte und Pflichten, sowohl  die der Gemeinschaft gegenüber ihren Gliedern, wie der  Glieder gegenüber den Gemeinschaften. Sie umfaßt alle  naturrechtlichen Forderungen, die sich aus der Sozial-  nalur der Men;chen ergeben, wie die Verkehrsgerechtfg-die verschiedenen Vergemeinschaftungen hätten besorgtwerden sollen. Das Prinzip der Subsidiarıtät muß wıeder
das Gesellschaftsleben durchwalten:;: der Gegensatzzwıschen den beiden Klassen im Wirtschaftsleben ist
durch die berufsständische Ordnung auszuraäumen; die
volle Koalitionsfreiheit ist wıieder herzustellen.

Die muß ber uch über das staatlıche Lebenhinausgreifen. Die Völker sollen durch geelgnete Verein-
barungen un Einrichtungen einem SOoziaAlorganismuszusammengeschlossen werden, in dem jeder eil die iıhm
aNSEMESSCNE Tätigkeit verrichtet un soll einer
ganıschen Einheit zusammenwachsen, die besonders
durch die Liebe geIördert werden soll

Die Auswirkung einer olchen Herstellung der rıch-
tıgen Rechlts- un Gesellschaftsordnung, die alle 1n der
Wirtschaft, im Staate un darüber hinaus Tätigen den
Gliedern eines sroßen Sozlalorganismus macht, wıird annn
se1in: uch die Volkswirtschaft selbst, 1ür die ja die erTr-
schenden rechtlichen un gesellschaftlichen Zustände VOoO  —
ausschlaggebender Bedeutung SInd, Wwıiırd Wieder einem
regulatıven Prinzip der und uUuntersie sSeIn. Es
wird eben ann die jetz herrschende schrankenlose
W ettbewerbhsfreiheit (durch die Berufsstände) enNtspre-chend eingeschränkt un die Vermachtung der Wairtschaft
beseitigt seln, wIrd die wirtschaftliche Macht in allem,
wWwWas Sache der öffentlichen Gewalt ist, dieser unterstite
werden (wie 110 och einmal zusammentTassend aUus-

Sozlalorganismus Z  N, ıIn dem die einzelnen Teile
führt). Die Wirtschaft wächst einem sroben
dle ihnen zustehenden Aufgaben eriüllen un das (Je-
meinwohl aller ın iıh Vergesellschafteten ach Möglich-keit sichergestellt ist Wenn das die Aufgaben IN AÄAus-
wirkungen der sind, ann ist T Wesen weıthın
sıchergestellt: Sie umfaßt alle naturrechtlichen Forderun-
gell, die sıch auf das menschliche ((emeinschaftsleben be-
zıehen, owohl für die innerstaatlichen Gemeinschaften,WIE für den Staat selbst, WIeE Tür die Völkergemeinschaft
meinschaftsziele der DO  > der menschlichen Natıur selbst
und die menschliche (resellschaft überhaupt, legt die (1e-

geforderten menschlichen Gemeinschaften test, bestimmt
FÜr diese WIE für das menschliche (;emeinschaftslebenüberhaupt die natürlichen Rechte un Pflichten, sowohl!
die der Gemeinschaft gegenüber iIhren Gliedern, WIeE der
(1lıeder gegenüber den Gemeinschaften. Sie umfaßt alle
naturrechtlichen Forderungen, die sıch Us der SOzial-
naltlur der M en;chen ergeben, WIE die Verkehrsgerechtfg-



es1l

keıl, die naturrechtlichen Folgerungen AuUSs der Indivi-
dualnatur des Menschen zusammenf?aft un sicherstell

101
Aus M, 101 1äßt siıch für das W eseri der LUr ab-

leiten, daß bel Indienststellung der Lohnarbeiterschait
aıt dem VOTaUS angegebenen Ziele (die Unternehmung
und die Wiırtschalit muß gänzlıch ach dem e1ge-
191  — Belieben des Kapıtals und Zzu eigenen Vorteil abh-
lauien die Menschenwürde des Arbeiters, der gesell-
schafit iche harakter der Waiırtschait, die un das
Allgemeinwohl mıßachtet wırd.

110
I1 110 ist NT eine Zusammenfassung dessen, Was

VOTauUusSs In I1l. un den damıt zusammenhängenden (ı1e-
danken breiter und ausfiührlicher argele. wurde. Es
ist daher den obıgen. Ausführungen nıichts besonderes
hinzuzufügen. 126i

Aus 1206, urz sS1e ist, ergıbt sich ein Be-
WEISs Tür die Richtigkeıt der ıer vertretenen Au/ffassung.
Das sozlale Reiormprogramm der Kirche wird 1n
die Worte efaßt 99-  16 Gesellschait er-

ın und L“ Man wird sich unwillkürlich
iragen: Hat ennn die Qua jetz au{l einmal qau{f das ver-
SESSCH, Was doch VO  — allen Sozlalreiormen als die not-
wendigste Voraussetzung tür jedes geordnete Gesell-
schafiftsleben betrachtet wird  ° Nämlich die Kinhaltung der
Verkehrsgerechtigkeit? Die Rn hat ın I gesagt
Schon allein durch Einhaltung ihrer Forderungen würde
CS gelingen, die Schärien und Ursachen des sozıalenS Pn P L r Kampfes beheben. der ist Iiwa Sar 1ın der
auch die Verkehrsgerechtigkeit schon enthalten? In der
1er vertretenen Ansıicht ist das Letztere zweifellos derT E D Fall Denn WEeNN uch die orderungen der Verkehrs-
Serechtigkeit ın der Individualnatur des Menschen ihre
nächste DBe ndung haben und ihren besonderen Cha-
rakter erh ‚Ite]  sruü (daß nämlich ihre Verletzung mıt Resti-
tutionspflicht verbunden ist) und sich daher von den
Forderungen der wesentlich unterscheiden, ist
doch dem Ge enstande ach jede Forderung der Ver-
kehrsgerechtig eıt zugleich uch eine Forderung der
ber N1IC umgekehrt! Nämlich eın geordnetes (1emeıln-
schaftsleben ordert 1ın allen Gemeinschaften die strengsteEinhaltun der Verkehrsgerechtigkeit. Wenn darum
mehreren Stellen der beıden die Einhaltung der streng-
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sten Verkehrsgerechtigkeit als Voraussetzung Tür die Be-
selt1gung der geruügten Uhbelstände wiederhaolt gefordert
wird, braucht S1Ee deshalb doch, hne daß eine Un-
vollständigkeit eintrıtt, ıIn der Angabe des Reformzieles
nıcht e1gens erwähnt werden. Ich meıne, WE INa
die nıcht qaufifaßt WI1Ie ler vorgeschlagen, wird
INa  —_ entweder dem Vorwurf, daß die OQua das Re-
/ ormprogramm der Kırche ur unvollständig angegeben
hat, kaum wirksam begegnen können, der 1a weıiß mıt
der SCHharfen Unterscheidung zwıschen der Verkehrs- un
sozialen Gerechtigkeit In den beiden nıchts mehr
zufangen.

FEine Schwierigkeit die hıer vorgeiragene Ansıcht könnte
die Dıvinı RedemptorIıs, 1937, Seıite 9 s bilden. ort heißt
näamlıch: „Verum N1ım VETQ praeter iustitiam, JUamM commutatıyam
vocant, sSOcJalıs et1am iusht1a colenda est, JUaEC quıdem 1psa officia PO-
stulat, quıbus qu artıfices UUl her1 subducere DOSSuUNT. Atquı
sOocJalıs iusthhae estT, 1d INNe ah sıngulıs exıgere, quod ad COMMMUNE
bonum necessarıum SIl

Das könnte den Anschein erwecken, als ohbh qls termınus 1UTI1S
socıjalıs 1U Kinzelpersonen In Frage käamen. Es wurden dann jene
Rechtsforderungen, welc  he Gemeinschaftsglieder dıe Gemeinschaft
Oder untergeordnete Gemeinschaften höhere tellen en,
ihre Rechte ZUuU wahren, nıcht den Rechtsforderungen der
rechnen se1in.

ber zunaAachst wurde dann die ben gestellte rage wiederkeh-
r Zu welcher Art VO  Z Gerechtigkeit sınd die naturrechtlichen KOT-
erungen ZU zählen, die dıe Vollmachten der naturlichen (1emelın-
SC.  en, besonders des Staates, naher umschreiben?

Weiıterhin 15st sıch die Schwierigkeit on selbst, WEEeNNn I4

jenen kıinzelpersonen, Vo  —_ denen eiwas gefordert wird, W as ad bonum
COTMMIMMUNE notwendig ist, uch dıe Autor1ıtätspersonen, die Vertreter
jener Gemeinschaften rechnet, denen Ahe Einzelnen der untergeord-
nefie Gemeimschaften qals Gheder angehören. Diese Auffassung 1St
durch den W ortsinn nıcht ausgeschlossen. SO verstanden bıldet diese
Stelle keine Schwierigkeıit mehr, sondern erweilst sich qals 1ne Be-
st  :  .  g  un  Ig der hıer vorgeiragenen Ansıcht.

Überdies ist In dem hier vorliegenden Zusammenhang schr
begreiflich, da ß qls termıinus 1Ur1Ss U die Einzelnen genannt werden,
nıcht hber Gemeinschaften qIs solche Denn 1m vorausgehenden Ahbsatza n r — S d a B —BB
wıird eın Anppell die christlichen Unternehmer und Arbeıtgeber gerıch-
tel und beklagt, daß dıese vielfach ihren Pflichten nıcht nachkemmen
und qauf Grund ihres kKıgentumsrechtes die Arbeiter ihres Lohnes und
ihrer soz.1alen RBechte berauben. W enn weiıiter heißt Außer der
kommutativen Gerechtigkeit ist uch die sozıale üben und diese hat
Pflichten, denen sıch weder dıe Arbeiter noch dıie Herren entziehen
X«Önnen, S <ann qhe WwWo nıcht gul anders fortfahren, qals Atquı
soc1alıs iusthtiae est ıd INNE ah singulıs exigere, quod ad bonum CONM-
VUunNne necessarıum S1t Denn diejenigen, cdie dıe Forderungen der
s gerichtet werden, sıind die Jderren. Die kann hıer nıcht die
Wirtschaftsgemeinschaft, konk  e  z  rTet die Berufsstände, als terminus 1UT1S
angeben, weiıl VOo ihnen 117 Sanzen Zusammenhang keine ede ist
Wenn cdıie Arheiter ber Frorderungen der s ihre Herren tellen
Onnen, I11UTL: deshalb, weiıl s1e miıt ihnen ZUT Wirtschaftsgemein-
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schaft zusammengeschlossen sınd un das bonum COMIMMUNE dieser
Gemeinschaft 1LUFL uUrc.| iıne entsprechende Fkıinstellung gegenüber den
Arbeıtern gewahrt werden kann.

Daß ber auch Gemeinschaftsglieder gegenuber ihrer oder einer
übergeordneten Gemeinschaft quf TUn der Forderungen tellen
kOonnen, ergıbt sıiıch 4aUsS Qua 8 9 der qalle staatlıchen
un gesellschaftlıchen Verhältnisse uUun!: darüber hinaus die Völker
ınterworfen werden und ihr Zusammenschluß einem großen Soz]al-
Organısmus verlangt wird 1Da kann sıch nıcht Forderungen
Lınzelne, sondern ur Forderungen Gemeinschaften (aus Gruüun-
en des Gemeinwohls) handeln

Es dürite somıiıt der hinreichende Beweis erbracht
sSEIN, daß cdie 1l1er vertiretene Ansıcht dıe richtige ist

Weiche Auswirkungen und Folgerungen sıich AUS der
hıer vorgeiragenen Ansıcht, falls sS1e Anerkennung
{indet, SONS  F ergeben werden, das wird In weiıteren Ar-
tikeln dieser Zeitschritt, vielleicht 1n einem eigenen
Buchga weiıter ausgeführt werden.

LOSO E ZUM KANONISCHE Drozeß.
Von Universitäts-Professor Franz Triebs, Dr eo Dr IUr utr., Dr. pAil.,

Offiz:ıal des Bıstums Berlin. Päpstlicher Hausprälat.
Abhandlung.

Gerichtsharkeit un Zuständigkeit.
Gerichtsbarkeıit ist die jedem Iräger der SOouve-

änıtät innewohnende Berechtigung un Verpflichtung,
durch Gerichte Recht sprechen, maßgebend Z

bestimmen, W as ecCcNtiens ist un das ec verwirk-
liıchen, Rechtshandlungen vollziehen, welche He-
Uımmt sınd, Rechtsansprüche maßgebend festzustellen,
gestörte Rechte schützen, Rechtsansprüche reali-
slieren un Angrıffe aut Rechtsgüter suüuhnen.

Die Gerichtsbarkeıt Seiz die Souveränıiıtät VOTaUsS.
Diese ist dıe höchste Gewalt, SUDIECINA potestas, die
Gewalt, ber welche elıne höhere nıcht mehr gibt Ne-
hben dem Staat hesıtzt uch die Kirche Souveräniıtät. SI1iEe
ist eine socletas perfecta, die Kirche Lragt In ihrem
Schoße alle die (zewalten UR: Rechte, deren S1E ZUTF Kr-
Tüllung ihrer Aufgaben bedarf, der negatıv ausgedrückt:

A E E E w - O E O A
R z R an
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die Kıirche hbedarti nıcht der Übertragung, Anerkennung
oder Duldung iıhrer (1ewalt seltens einer anderen Macht

Erfüllung iıhrer Zwecke., die Kırche ist eine SOUVvVerane
Gesellschaft. Ks liegt auf der Hand, daß der göttliıche
Stifter der Kırche letztere SOUuVverän, freı und unabhängiıg
Von jeder andern Gewalt gegründet en muß, sowellt OE ” A O A a E DA AD D A —


